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Stellungnahme zum Thüringer Gesetz zum Ertass und zur Änderung ehrenamtlicher Vorschriften/
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/ Drs. 7/9426 und Antrag der Fraktion der CDU „Starkes
Ehrenamt für Thüringen „/'/ Drs. 7/9482

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Soziales/ Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung des

Thüringer Landtags/ .

wir danken Ihnen für die Geiegenheit der Stellungnahme zu den oben bezeichneten
Gesetzesentwürfen.

•Ktrchilches Leben in den evangelischen Kirchen In Thüringen Ist in alten seinen Bereichen für eine

ehrenamtlfche Beteiligung offen und maßgeblich von ehrönatntlichem'Engagement geprägt. Ca.
23.000 Menschen engagieren slch'ehrenamtlich In den evangelischen Kirchen Thüringens.

Die Arbeitsfelder sind vielfältig; Als Lektoreh und Prädil<antinnen übernehmen 'Ehrenamt!!che
Verantwortung im Gottesdienst und in der Verkündigung des Evangeliums, Sie sind see (sorge rlich im
Rahmen von Besuchs-/ Kranken" undSeniörendlensten/ Hospizdiensten und In derTeiefonseeisorge
tätig. Sie organisieren und beteillg&n sich an der kirchlichen Kinder-/ Jugend-, Familien" und
Senlorenafbelt, leiten 'Chöre, OrgelfrelzeSten und Posaunenchöre, sie sorgen sich um verlässllch
geöffnete Kirchen auch Wochentags sowie die ambitionierte Sanierung bzw. Instandhaltung der
kirchlichen Gebäude. Ehrenämtiiche sind. gleichberechtigt an den kirchertleltenden Funktionen auf
Ebene der Ktrchengemeinden vor'Ort/ der Klrchenkreise und der Landeskirche beteiligt und.sie stellen
kraft kirchenverfassungsrechtilcher Vorgaben in den Kreissynoden sowie der Landessynode unserer
evangelischen Kirchen die Mehrheit der Mitglieder.

Dieser ehrenamtliche'Dienst richtet sich nicht nur nach „Innen" an die Kirchenmitglieder/ sondern ist
offen für.Außenstehende und hat eine Ausstrahlungswlrkyng auf das Umfeld. Viele der Engagement-
Felder strahlen In die politischen Korh.munen aus.
Die' ehrenamtlichen Strukturen u,nd Arbeltsformen auf Ebene der Klrchengemelnden bilden gerade
in länrilichen Regionen efhe wichtige Infrastruktur/ um gesellschaftliches Zusammenleben zu

.ermöglichen und.iokale Bündnisse zu bilden. Unsere Kirchen stehen Menschen auf vielfältige Weise



bei " unabhängig von deren Religion oder Weltanschauung, .Gemeinschaft und Teilhabe am
gesetlschaftitchen Leben wird ermöglicht. Vereinsamung wird vermindert, Kulturgüter werden

erhalten. Die Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Initiativen und Vereinen vor Ort wird gesucht.

Auch die Ausstrahlungswirkung Im sozial-diakonlsqhen Handeln von Klrchehgemeinden Ist Immens;
Sie kümmern sich um Hllfsbedürfdge vor Ort, sie sind in der Friedensarbelt tätig, engagieren sich In

ökumenischen Partnerschaften mit Partnergemelnden In anderen Ländern, und im Engagement für

geflüchtete Menschen,
Darüber hinaus soll nicht unerwähnt bleiben das ehrenamtliche Engagement der etwa 7.000
Menschen im Bereich der diakonischen Einrichtungen in Thüringen/das ebenso vielfältig Ist wie in

derverfassten Kirche.
Ehrenamtltches Engagement Ist dabei in allen Altersgruppen möglich. Bereits 10- blsl2"Jährige
können erste Verantwortung in der Kinder- und Jugendärbelt übernehmen; Familien engagieren sich
gemeinsam. Senioren entdecken für Ihre Lebensphase ein neues Aufgabenfeld des ehrenamttlchen

Dienstes in ihrem Ruhestgnd»

Für die Evangelische. Kirche !n Mltteldeutschland zu berücksichtigende Standards wurden bereits
2012 durch eine eigens beschlossene Rahmenrlchtllnie und 2024 mit einem Klrchengesetz zum

Ehrenamt zur Grundlegung und Unterstützung des ehrenamtitchen Dienstes verbindlich geklärt. In
vielen .Klrchenkretsen gibt es Inzwischen Ehren a mtsrefe reuten und -referentlnnen, die den

ehrenamtlichen kirchlichen Dienst In der Region, unterstützen und beraten sowie auch mtt den
lokalen kommunaien Strukturen.ve^netzen.

Wir begrüßen den vorliegenden Gesetzesentwurf ausdrücklich. Ehrenamtiiches Engagement In der
Gesellschaft wird gewürdigt und durch den Staat wird signalisiert/ dass das Ehrenamt nicht der
„Lückenbüßer" für fehlendes hauptamtltches Personal sein kann, vielmehr konstitutiver Bestandteil
der bürgerschaftlichen Struktur unserer .Gesellschaft ist. Nicht zuletzt braucht die Demokratie
Demokratinnen und Demokraten; die freiheltiicbe und mehschenwürde-fokussierte Gesellschaft
braucht Menschen, die sich in Ihr auch ehrenamtttch engagieren - in Freiheit und Verantwortung.

Folgende Aspekte begrüßen Wir besonders:

• die einheitliche Begrlffsdefinttion mit der Unterscheidung von bürgerschaftllchem
Engagement und Ehrenannt

• die Förderung der Thüringer Ehrenahntsstiftung
* die Etabilerung des dazu gehörenden Landesprogramms

• die Stärkung der Na.chwüchsförderung

• die interessenvertretung durch etnen Landesbeauftragten / eine Landesbeauftragte

• die Verbesserung der finanziellen UnterstÜtzuhgsmögltchkeiten und des Rechtsrahmens

zugunsten bürgerschaftlichen Engagements und ehrengmtiicher Tätigkeit auf Bundes- und

EU-Ebene ..

Folgende Probtemlagen möchten wir annoncieren/ die nicht durch das Gesetz berücksichtigt
werden uhd.u.E. dennoch Im Fokus der politischen Aufmerksamkeit bleiben sollten:

• Mehrfachbelastungen
Das Engagement von berufstätigen Menschen vor allem im Familienbezug (Kinderbetreuung, Pflege
naher Angehöriger) und Muitifunktlonsträgern kann zu Überiastung und Überforderung führen.. Die
Vereihbarkeit von Familie-Beruf"Freize!t"Ehr?namt sollte erleichtert werden/ Z.B.- durch

Sonderurlaubsrechti? und Arbeltsfretstelfungen (analog ehrenamtliche Schaffen), Schaffung weiterer



Q.uaiifizlerungsmögllchkeiten (Blldungsurlaub für Ehrenamt!!che erweitern) und der Förderung
digitaler Beteillgüngsformen, Auch sollte die Anerkennungskultur für Ehrenamtllche beständig
welterentwickelt und gefördert werden/ um auch auf diesem Wege Wertschätzung.und Begleitung
auszudrücken.

• Qualifizierung erleichtern
Die Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen müssen erweitert, laufend angepasst und ggf.
veretnheitllcht werden, Wenn möglich/ sollten gemeinsame Angebote für Ehfen- und Hauptamtltche

geschaffen we'rden/ die auch. von der Begegnung miteinander leben, Andererseits sind passgenaue
Angebote notwendig. Jeder/ der' mit Lebensmltteln arbeitet, mus? eine Hygtenefortblidung

absolvieren/ die bisher auf gewerbjich Tätige ausgerichtet ist Hier müssen die Bedürfnisse und
'Möglichkeiten von Ehrenamtlichen -bspw. ganz banal: Um welche Uhrzeit findet die Fortbildung
statt?-berücksichtigt werden, , •

. • Lokale Ansprechpartner
Zur vorgeschlagenen Interessenvertretung gegenüber Landesreglerung und Landtag möchten wir
eine Rückfrage formuiteren. U. E. bergen die beschriebenen Aufgaben die Gefahr einer mit sich selbst

beschäftigen Verwaltung, was vermutiich die Nähe zur bürgerschaftlichen Basis nicht befördern
würde, in den Kommunen müssen l<ommunale Ansprechpartner für Ehrenamtliche präsent sein, die
sich umfassend mit den lokalen Akteuren vernetzen und die vielfältigen
Unterstützungsmöglichkeiten koordinieren/ vermitteln und weiterleiten. Kontinuierliche Angebote
zur Ehrenamtsunterstützung sind erforderlich. Kommunen müssen sich dern Thema Ehrenamt
verschreiben und sollten Standards und Leitlinien entwickeln, z, B, für Frauenförderung/
Qualifizierung.Ehrenamtllcher.und der Orientierung an Nachhaitlgkeitszielen. Hilfreich ist es/ die
Qualifizierung „Zerttfiziertes Ehrenamtsmanagement" fiächendeckend zu installieren und zu fördern,
damit sie Grundlage Jeder professionellen und wertschätzenden Ehrenamtsbegleitung sein'kann. U,
E, unabdtngbar ist/ dass die kommuna!en' 'Institutionen, und ihre hauptamtlichen Akteure
eh'renamtliches Engagement ermöglichen/ fördern, schützen und stärken.

• Flnanzierungsfragen
Viele. Engagierte finanzieren ihre ehrenamtiichen Tätigkeiten selbst. Die Möglichkeiten zur

Ausiagenerstattung sind teils nicht bekannt/ tei!s liegen die H.Ürdeh zu hoch, Finanziefi schwachen
Personen bleibt dadurch oft der Zugang zu ehrenamtlichem Engagement verschlossen.

Die Erstattung von...Auslagen muss barrlerefrei und niedrigschwelllg möglich sein, wobei
Paüschatislerungen erleichtert; werden sollten, Die Fördermoglfchkelten müssen stärker bekannt

gemacht werden. Das Vorstrecken von Kosten durch, die Ehrenamtlichen sollte vermieden werden,
Positive Erfahrungen gibt es mit //Ehrenamtskarten"/ die Vergünstigungen beinhalten. Diese
Maßnahmen sollten f!ächended<end ausgebaut werden und ggf. länderübergrelfend einheitliche
Standards entwickelt werden. Die Vorteile müssen sichtbar gemacht werden. Konkret könnten

Ermäßlgungen im ÖPNV geprüft werden. .

• Nachwuchsgewinnung/Ehretiamtsborse
Glücklicherweise gibt es schon sehr lange un'd durchaus dauerhaft ehrenanritiiches Engagement.
Gleichzeitig zeigt die gesellschaftliche.Tendenz immer stärker In Richtung eines.temporären oder

projektbezogenen Engagements. Positiv fässt sich feststellen, dass die Bereitschaft zum
ehrenamtllchen Engagement weitgehend gleichbieibt, nur. die Ausrichtung wechselt bei den
handelnden Personen häufiger. Nachwüchsgewjnnung -im Sinne der Gewinnung neuer
Engagierter" wird zur dauernden Herausforderung/ der nicht erst begegnet werden sollte/ wenn etne



Lücke entstanden Ist Vielmehr ist es Aufgabe der Träger, ihre Qffenheit'zu profilleren für einen
gaben- und Interessenorlentierten Einstieg in das ehren amtliche Engagement.
Hilfreich Ist es, wenn mit kommunaler Unterstützung eine Umgebung geschaffen wird/ In der

Interessierte die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements vor Ort kennenlernen und sich
ausprobieren können. „Ehrenamtsbörsen und „Fretwilligenagenturen//, aber auch Vorstellungen Im
kommunalen Amtsbiatt und der Hinweis auf inogiiche Ansprechpartner sind hier gute Beispiele.

Nächwuchsgewinnung unter Jungen Menschen ist eine weitere wichtige Perspektive. Wie erfahren

Schüler und Jugendliche von den Möglichkeiten/ sich zu beteiligen und zu. engagieren? Wer sind
Vorbilder? Welche Angebote können Schulen machen? Hilfreich können hier insbesondere

schuibezogene Projekte-setn/ die Ehrenamt erklären und vorleben, zum Engagement einladen und es
begleiten. . ' ' .

Wir sehen ,es als besonders wichtig an/, die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen für ein

ehrenamtliches Engagement zu unterstützen und zu fördern - analog zur KiLeiCa oder JuLeiCa.

Korrekturbedarf aus unserer Sicht am vorliegenden .Gesetzesentwurf;

Für die Begründung elnes Korrekturbedarfes aus unserer Sicht möchten wir an das Im Eingangsteil
dieser Stellungnahme gezeichnete Bild der Vielfalt ehrenämtlichen Engagements In den
Evangelischen Kirchen erinnern. Es erschließt sich uns nicht/ weshalb die in § 6 Abs l des

vorliegenden Gesetzesentwurfs genannten Beispiele nicht erkennen lassen/ wie umfangreich gerade
das ehränsmtliche Engagement In den Kirchen für viele Aufgabenfelder In unserer Geselischaft Ist.

Wtr fordern deshalb die Ergänzung der Aufzählung von „insbesondere Kultur, Helmatpflege und
Brauchtum, Sport sowie Umweltschutz" in § 6 Abs l durch die Formulierung'„In Kirchen und
Religionsgemetnschaften//. .

Wir be-danken.uns für die Gelegenheit zu dieser Stellungnahme und wünschen Ihren weiteren
Beratungen zu diesem wichtigen Thema einen guten Verlauf.

Mit freundlichen Grüßen/

oberk'irchenrat

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


